


THOMAS SCHLAPP 

Theorienstrukturen und Rechtsdogmatik 



Schriften zur Rechtstheorie 

Heft 138 



Theorienstrukturen und 
Rechtsdogmatik 

Ansätze zu einer strukturalistischen Sicht 
juristischer Theoriebildung 

Von 

Dr. Thomas Schlapp 

Duncker & Humblot * Berlin 



CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek 

Schlapp, Thomas: 
Theorienstrukturen und Rechtsdogmatik: Ansätze zu einer 
strukturalistischen Sicht juristischer Theoriebildung / von 
Thomas Schlapp. — Berlin: Duncker u. Humblot, 1989 

(Schriften zur Rechtstheorie; H. 138) 
Zugl.: Frankfurt  (Main), Univ., Diss., 1988 
ISBN 3-428-06650-2 

NE: GT 

Alle Rechte vorbehalten 
© 1989 Duncker & Humblot GmbH, Berlin 41 

Satz: Klaus-Dieter Voigt, Berlin 61 
Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin 61 

Printed in Germany 
ISSN 0582-0472 

ISBN 3-428-06650-2 



Meinen  Eltern 





Ich bin von vornherein bereit zuzugestehen, daß meine Konzep-
tion falsch ist, hege jedoch eine gewisse Hoffnung,  zumal bekann-
termaßen gut irrt, wer als erster irrt. Sollte sich jedoch auch diese 
Hoffnung  als illusorisch erweisen, werde ich froh sein darüber, daß 
ich auf dieser Welt nicht so einsam gewesen bin, wie es bis zu 
diesem Zeitpunkt den Anschein hatte. 

Alexander  Sinowjew 

Vorwort 

Die vorliegende Arbeit versucht - soweit ich sehe erstmals - eine vollstän-
dige Theorie juristischer Dogmatik anzubieten. Der Gegenstand „Rechtsdog-
matik" ist ein Problembereich, dem sich Juristen, wiewohl vertraut im 
Umgang mit der Vokabel, theoretisch nur sehr zögerlich nähern. Dies mag 
damit zusammenhängen, daß die rechtstheoretischen Anknüpfungsmöglich-
keiten überaus disparater Natur sind. 

Es machte wenig Sinn, wollte man in Ausnützung dieser Situation dem 
Drang zu freier  Assoziation nachgeben. Erfolgversprechender  schien es, die 
Größe „Rechtsdogmatik" nach einem „Bauplan" zu rekonstruieren, der sich 
anderwärts bereits bei vergleichbaren Aufgaben bewährt hatte und der als 
Garant für die gebotene metatheoretische Disziplin dienen konnte. 

Diesen „Bauplan" liefert  eine neue wissenschaftstheoretische Sichtweise, 
die von dem Amerikaner J. D. Sneed  erstmals 1971 in seinem Werk „The logi-
cal structure of mathematical Physics" zur Analyse physikalischer Theorien 
vorgeschlagen wurde und die sich im Anschluß hieran zum führenden wissen-
schaftstheoretischen Paradigma ausgebildet hat. Insofern verdankt sich die 
Arbeit der anfangs gewagt erscheinenden These, Rechtsdogmatik sei (physi-
kalischen) Theorien vergleichbar und daher analog rekonstruierbar. 

Auf der Basis dieses Szenarios verfolgt die Untersuchung zwei Zwecke: ein-
mal die Antwort auf die Frage, was eine „Rechtsdogmatik" ist oder präzisiert: 
wie weit sich die präsupponierte These halten läßt, Rechtsdogmatik sei eine 
Form wissenschaftlicher Theoriebildung. Zum anderen wird versucht, die 
rechtstheoretische Reflexion im Bereich der analytischen Rechtswissen-
schaftstheorie auf ein Niveau zu heben, auf dem sie die reine Wissenschafts-
theorie der Gegenwart zumindest wieder zur Kenntnis nehmen kann. Diese 
Arbeit ist hinsichtlich der strukturalistischen Wissenschaftsphilosophie bisher 
nicht geleistet. 



8 Vorwort 

Ich habe an dieser Stelle meinen Dank all jenen auszusprechen, die den 
Werdegang dieser Arbeit verfolgt haben: zunächst Prof.  Dr. Winfried Hasse-
mer, dem Betreuer der Arbeit, der sich des Themas mit größter Toleranz und 
Geduld annahm und dem es zu verdanken ist, daß aus mancherlei Unüber-
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I Einleitende Bemerkungen 

I . l Juristische Dogmatik 
und wissenschaftliche Theorien 

1.1.1 Vorbemerkung 

Dem Juristen ist der Umgang mit dem Begriff  der „Theorie" nicht fremd. 
Er verwendet ihn vorzugsweise zur Bezeichnung von begrifflichen  Konstruk-
tionen, die an bestimmten Zweigstellen einer juristischen Dogmatik1 vorkom-
men und dort die Entscheidung determinieren. Derartige Zweigstellen kön-
nen einerseits unmittelbare Auslegungsfragen sein, andererseits aber auch 
unabhängig vom Normtext entworfene Konstruktionsvorschläge. Ein Beispiel 
für eine solche „Auslegungstheorie" findet sich etwa im Bereich der Erfül-
lungsdogmatik des § 362 BGB der der Form der „Theorie der realen Lei-
stungsbewirkung", die dort mit der „Vertragstheorie" konkurriert 2. Unabhän-
gig von einer singulären Norm entwickelt ist beispielsweise die im Rahmen der 
§§ 16, 17, 32 StGB operierende „eingeschränkte Schuldtheorie" die dort der 
„strengen Schuldtheorie" kontrastiert3. 

In beiden Fällen - weitere Beispiele lassen sich leicht finden4 - ist der 
Sprachgebrauch „Theorie" eingeübt. Gleichwohl artikulieren einige Juristen 
Unbehagen an der Verwendung dieses Begriffs.  In der Tat erscheint dessen 
Gebrauch im Rahmen scheinbar trivialer Zusammenhänge, wie etwa der 
Abwicklung eines Kaufvertrages,  zumindest mit Rücksicht auf komplexe 
mathematische Strukturen zur Beschreibung kosmischer Vorgänge, die 
bereits das Signum „Theorie" tragen, zu hoch gegriffen.  Tatsächlich bemüht 
man sich, die so etikettierten juristischen Konstruktionen aus der erdrücken-

1 Der Begriff  „Dogmatik" wird vorläufig präexplikativ verwendet und appelliert nur 
an die fachwissenschaftliche  Intuition. Es wird im Verlauf der Untersuchung zu zeigen 
sein, daß das zu entwerfende Bild einer Dogmatik diese Intuition erheblich überschrei-
tet. 

2 Es geht hier um die Lösung der Streitfrage,  ob eine geschuldete Leistung durch fak-
tisches Handeln oder nur durch Abschluß eines separaten „Erfüllungsvertrages" 
bewirkt werden kann. Vgl. W.  Fikentscher,  (SchR), § 38 II. 

3 Hier geht es um die dogmatische Einordnung der irrtümlichen Annahme der tatbe-
standlichen Voraussetzungen einer rechtfertigenden Norm. Geglückte Darstellungen 
finden sich etwa bei H. H. Jescheck,  (AT), S. 374f. oder bei G. Stratenwerth,  (AT), 
Rn. 499ff. 

4 Etwa bei H. Wagner,  (Theorie) oder R. Dreier,  (Theoriebildung), S. 106f. 
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den Nähe real- oder formalwissenschaftlicher  Denkgebäude zu entfernen, und 
versichert, es handele sich „ in Wahrheit" nicht um Theorien, sondern um 
schlichte Meinungsäußerungen5, es gebe also keinen Grund, derartige Begriff-
lichkeiten in den wissenschaftstheoretischen Adel aufzunehmen. 

Obgleich diese Bescheidenheit die Autoren ehrt, haben sie das Feld zu 
schnell geräumt. Eine der Thesen, die im Laufe der Arbeit zu belegen ist, lau-
tet nämlich: es gibt unter einem bestimmten - sehr abstrakten - Blickwinkel 
keinen Grund, zwischen physikalischen und juristischen Theorien zu unter-
scheiden. Im Ergebnis wird sich zeigen, daß es tatsächlich unzweckmäßig  ist, 
die genannten juristischen Konstruktionen bereits „Theorie" zu nennen. Sie 
können adäquater als Teil  einer juristischen Theorie aufgefaßt  werden. Die 
juristische Theorie selbst ist anders zu konstruieren. Ich werde als „Theorie" 
nicht Teile einer Dogmatik auffassen,  sondern die komplette  Dogmatik  einer 
Norm.  Die oben erwähnte These läßt sich in folgender Form explizit machen: 

T l ) Die gesamte Dogmatik einer juristischen positiven Norm ist eine wissen-
schaftliche Theorie. Zu einer Dogmatik zählt die Norm selbst. 

Dieser Grundgedanke der Arbeit enthält zwei ungewöhnliche Sichtweisen. 
Die zweite - die Norm als einen Teil ihrer zugeordneten Dogmatik aufzufas-
sen - hat einen eher technischen Grund und soll erst später Gegenstand der 
Erörterung sein. Die erste - wissenschaftliche Theorien und juristische Dog-
matik als vergleichbar zu behaupten - scheint prima facie wenig plausibel. Ich 
will deshalb im präexplikativen Stadium versuchen, diese Parallelisierbarkeit 
einsichtig zu machen. 

1.1.2 Erster Zugang zu „wissenschaftlichen Theorien" 

Der geringe Plausibilitätsgrad der erwähnten Vergleichbarkeit liegt offen-
bar in einer wissenschaftlichen Intuition begründet, die nur recht grobe Bilder 
von dem entwirft,  was eine „Theorie" und was eine „Dogmatik" ist. Dieses 
grobe Bild einer Theorie sieht etwa so aus: 

Eine Theorie ist ein mathematisches Gebilde - äußerlich meist an Diffe-
rential· und Integralgleichungen erkennbar - das irgendwie tatsächliche Vor-
gänge abbildet oder voraussagt sowie verschiedene meßbare Abläufe systema-
tisiert. Theorien können wahr oder falsch sein. Wahrheit oder Falschheit 
können bewiesen werden. 

Dieses Bild ist natürlich nicht völlig falsch. Es ist nur überaus ungenau und 
einseitig von der vermeintlich idealen Wissenschaft, der Physik, geprägt. In 

5 In dieser Art äußern sich übereinstimmend L. Raiser , (Rechtsdogmatik), S. 98; ΛΓ. 
Volk,  (Strafrechtsdogmatik),  S. 78 und//. Wagner,  (Theorie), S. 457. Im Ergebnis teilt 
diese Einschätzung auch U. Neumann, (Wissenschaftstheorie),  S. 183. 
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der Tat zeigt sich, daß dieses Bild sowohl Physikern6 wie Nichtphysikern7 bei 
philosophischen Reflexionen vor Augen steht. 

Nun wäre in der Tat keine Hoffnung  auf Vergleichbarkeit wissenschaft-
licher und juristischer Theorien, wenn man sich erstere so holzschnittartig vor-
zustellen hätte, wie die obige - natürlich fiktive - Beschreibung. Aber ganz 
abgesehen davon, daß auch Physiker bei genauerer Analyse zu einem viel dif-
ferenzierteren  Bild einer „physikalischen Theorie", deren Eigenschaften, 
deren Relationen zu konkurrierenden Theorien usw. kommen8, gibt es ohne-
hin keinen Grund, jedes fach wissenschaftliche System an naturwissenschaft-
lichen Maximalforderungen zu messen9. Man kann vielmehr umgekehrt versu-
chen, im Wege einer „absteigenden Integration"10 die Beschreibung von 
Theorien so zu erweitern, daß der Vergleich zwischen Systemen verschieden-
ster Fachwissenschaften zumindest zu heuristischen Zwecken möglich ist. Dies 
verlangt eine gewisse Abstraktion. 

Man könnte also etwa daran denken, die obige Beschreibung einer „Theo-
rie" zu verallgemeinern. So ist es nicht zweckmäßig, die mathematische Ana-
lysis als zwingende Bedingung eines theoretischen Gerüstes zu fordern,  auch 
wenn sich Physik und Wirtschaftswissenschaften  mit Vorliebe dieser Methoden 
bedienen. Es ist überhaupt nicht hilfreich, mathematische Strukturen11 zu ver-
langen, die zur Systematisierung numerischer  Objektbereiche entwickelt wur-
den12 und dementsprechend nur zur Anwendung gelangen können, wenn der 
Objektbereich entweder selbst aus Zahlen besteht oder für ihn zumindest 

6 Etwa P. Duhem, (Ziel), S. 20f.; G. Falk  /  W.  Ruppel,  (Mechanik), S. 4f. und prä-
gnant W.  Heisenberg,  (Richtigkeitskriterien), S. 126: „Unter einer abgeschlossenen 
Theorie verstehen wir ein System von Axiomen, Definitionen und Gesetzen, mit deren 
Hilfe ein großer Bereich von Phänomenen richtig und widerspruchsfrei  beschrieben, 
d.h. mathematisch abgebildet werden kann." 

7 Zum Beispiel T.  Dreier,  (Wissen), S. 128f., der dieses Bild freilich deshalb so scharf 
zeichnet, weil er es als Kontrast für einen ethnologischen Rationalitätsvergleich benö-
tigt. 

8 Vgl. neuerdings E. Scheibe,  (Theorienvergleich), insbes. S. 302ff.  Es wird noch 
präziser zu beschreiben sein, wie das „neue" Bild einer physikalischen Theorie aussieht. 

9 Mir ist bereits hier an der Feststellung gelegen, daß ich keine  Konfrontation mit den 
Naturwissenschaften suche, sondern das viel weiter entfernt liegende Gegenteil. Es hat 
sich nur gezeigt, daß man mit einseitigen Maximalforderungen nicht weiterkommt. 

1 0 Den Begriff  hat G. Eberlein,  (Wissenschaftsforschung),  S. 496 in den Diskussions-
zusammenhang eingebracht. 

11 Der Begriff  der „Struktur" wird in der Untersuchung eine zentrale Rolle spielen. 
Ich verwende ihn vorläufig unpräzisiert, jedoch stets in Kontexten, in denen er später 
auch präzisiert auftaucht. 

12 In der Tat hat zwar der Begründer der modernen Infinitesimalrechnung - Leibniz 
- auch eine bestimmte Ontologie  vor Augen gehabt, nämlich einen Kosmos von ideal 
gedachten kleinsten Einheiten. Aber deren „Ubersetzbarkeit" in Zahlen wurde sowohl 
von ihm wie von seinen Kritikern stillschweigend unterstellt. S. dazu in prägnanter 
Kürze K.  Strubecker,  (Mathematik II), S. 70ff.  und vor allem H. Meschkowski,  (Pro-
blemgeschichte II), S. 91 ff. 


